
 

 

bmbwf.gv.at 

+43 1 531 20-0 
Minoritenplatz 5, 1010 Wien 

 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Wolfgang Sobotka 
Parlament 
1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.830.789  

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 13139/J-NR/2022 betreffend Finanzierung 
der linksextremistischen, gewaltbereiten „Antifaschistischen Aktion“ mit Studenten- 
Zwangsbeiträgen, die die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr. Martin Graf, 
Kolleginnen und Kollegen am 18. November 2022 an mich richteten, darf ich anhand der 
mir vorliegenden Informationen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
➢ Missbraucht die Antifa die ÖH als Sprachrohr? 

a. Wenn nein, wie ist es zu rechtfertigen, dass die Antifa immer wieder zum Thema bei 
ÖH-Sitzungen gemacht wird, beziehungsweise in den Aussendungen der ÖH 
thematisiert wird? 

Bei der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) handelt es sich 
um eine Selbstverwaltungskörperschaft, die ihre Angelegenheiten selbst regelt. Welche 
Themen bei Sitzungen der Bundesvertretung der ÖH besprochen werden, liegt außerhalb 
des Einflussbereiches des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 

Die Fragestellungen und deren Inhalte fallen in den autonomen Wirkungsbereich der ÖH 
und stellen somit keine Gegenstände der Vollziehung des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung dar. Unbeschadet dessen hat das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung die ÖH um eine Stellungnahme zu den 
Fragenkomplexen ersucht. 

Zu den Fragen 2 bis 5: 
➢ Wie viel finanzielle Unterstützung erhielten die Antifa oder ihre Vertreter durch die ÖH 

im Bund sowie in Wien, Graz, Linz und Innsbruck seit dem Jahr 2015? (Erbeten wird 
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eine genaue Aufschlüsselung nach ÖH-Organ, beziehungsweise ÖH-Stelle sowie 
Empfänger.) 

➢ Ist es zulässig und gesetzeskonform, dass die ÖH eine extremistische Organisation wie 
die Antifa ideell und finanziell unterstützt? 

➢ Hat der Beschluss des oben faksimilierten Antrags durch ein Gremium der ÖH 
Hochschulbezug? 

➢ Aus welchen Geldern setzen sich die im oben faksimilierten Zusatzantrag genannten, 
„bereits eingerichteten Fördertöpfe" zusammen? 

Die gegenständlichen Fragestellungen betreffen im Sinne der vorstehenden Ausführungen 
keinen Gegenstand der Vollziehung durch das Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung. 

Von Seiten der ÖH wurde dazu folgende Stellungnahme abgegeben:  

„Es gab keine finanzielle Unterstützung „der Antifa“ durch die ÖH. Da „die Antifa“ weder 
eine juristische noch eine natürliche Person ist und somit keine Rechtspersönlichkeit 
besitzt, kann seitens der ÖH daher auch keine finanzielle Unterstützung gewährt werden“. 

Im Übrigen unterliegen dem Fragerecht gemäß Art. 52 B-VG und § 90 des 
Geschäftsordnungsgesetzes 1975 nur Handlungen und Unterlassungen (Nödl, 
Parlamentarische Kontrolle, 1995, 104 ff.; Atzwanger/Zögernitz, NR-GO (1999), 366). Kein 
Gegenstand des Interpellationsrechts sind daher bloße Meinungen (auch 
Rechtsmeinungen) oder persönliche Einschätzungen, wie in Fragestellung 3 thematisiert. 

Wien, 18. Jänner 2023 
 
 
 
 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek 
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